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AmMorgendes1.Mai2023wird
Julian Frey* an einer Basler
Tramhaltestelle von der Polizei
kontrolliert. Er ist auf demWeg
zur alljährlichen Demonstra-
tion, in Freys Rucksack befin-
den sich ein Transparent seiner
Gewerkschaft, eine Fahnen-
stange und zwei Megafone.
Nach der Kontrolle wird er im
Kastenwagen auf den Polizei-
posten Waaghof gebracht. Frey
verbringt den Tag in einer fens-
terlosen Zelle im Gefängnis, er
ist nicht der einzige. Freywollte
danachwissen,obdasVerhalten
der Polizei rechtens war, das
wurde für ihn zum Spiessrou-
tenlauf, noch immer laufenVer-
fahren.

LangerWeg bis zur
Verfügung
AmMittwochbeschäftigte sich
der Grosse Rat nunmit der da-
hinterliegenden Gesetzge-
bung. Das Parlament stimmte
einer von SP-Grossrätin und
Anwältin Hanna Bay geforder-
tenÄnderung des Polizeigeset-
zes zu. Neu soll darin geregelt
werden, dass einGerichtdirekt
und innerhalb einer festgeleg-
ten Frist über dieRechtmässig-
keit des Freiheitsentzugs ent-
scheidet.

Aktuell müssen betroffene
Personen zuerst eine Feststel-
lungsverfügung bei der Polizei

beantragen. Allein das dauere
bis zu eineinhalb Jahren, sagte
Bay. Erst danach könnendie ge-
richtlichen Instanzen durchlau-
fen werden. Ein Urteil folgt so
oft erst Jahre später. Ein unhalt-
barer Zustand, findetBay: «Der

Freiheitsentzug ist das stärkste
und repressivste Mittel, das ein
Rechtsstaat gegen seine Bürge-
rinnen und Bürger anwenden
kann.Deshalbmüssenwir auch
beim Rechtsschutz besondere
Sorgfalt an denTag legen.»Nur
mit der entsprechenden Geset-
zesänderung könne garantiert
werden,dassdiePolizei zeitnah
ihre Beweggründe für den Ge-
wahrsam darlege.

Umweg über die Polizei
abschaffen
Die Basler Polizei kann jeman-
denvorübergehendinhaftieren.
Diesetwa,wenneinePersonan-
dere ernsthaft gefährdet oder
durch ihr Verhalten die öffentli-
che Sicherheit, Ruhe und Ord-
nungstört.EinpräventiverFrei-
heitsentzugwie bei Julian Frey*
ist sehr selten. Nach spätestens
24StundenmussdiePolizeiden
Freiheitsentzug beenden. Das
Bundesgericht kam in einem
Urteil zum Schluss, dass für die
Feststellung, ob diese polizeili-
che Massnahme gerechtfertigt
war, direkt ein Gericht befasst
werdenkann, ohnedenUmweg
über eine Behörde. Dies aller-
dingsnur,wennsicheinePerson
noch in Gewahrsam befindet.
Und genau das hat der Grosse
Rat nun in einem ersten Schritt
geändert.

Das Recht, einen Freiheits-
entzug durch die Polizei unmit-
telbar überprüfen zu lassen,

kennt Basel-Stadt aktuell be-
reits bei Massnahmen gegen
Gewalt bei Sportveranstaltun-
gen. Die gesetzliche Grundlage
findet sich dort im Hooligan
Konkordat. So heisst es dort in
Artikel 5:«DieRechtmässigkeit

des Freiheitsentzuges ist auf
Antrag der betroffenen Person
richterlich zu überprüfen.»
Auch andere Kantone, so Zü-
rich, Solothurn, der Aargau, St.
Gallen, Bern und Luzern ken-
nen bereits den direkten rich-
terlichen Weg bei Freiheitsent-
zügen.

Einigkeit über
Parteigrenzen hinweg
Der Vorstoss von Bay war breit
abgestützt, entsprechend spra-
chen sich auch fast alle Parteien
dafür aus. Einzig die LDP war
gegendieMotion.LukasFaesch
begründete das für seine Frak-
tionmitderDringlichkeit.«Die-
se istnursolangeeinePersonin-
haftiert ist, gegeben. Nach der
Entlassung fällt dieGefahrenla-
ge weg und somit auch die Not-
wendigkeit einer sofortigen
richtigen Überprüfung.» Da-
nach stehe der Person der or-
dentliche Rechtsweg offen.

Würde eine Frist festgelegt,
würde das Rechtssystem nur
unnötig aufgebläht, auchwürde
es mehr Kosten verursachen,
sagte Faesch. Hier widersprach
Bay. So könnten sogar Kosten
gespart werden, wenn sich we-
niger Instanzen mit der Über-
prüfung befassenmüssten.

Am Ende sprach der Grosse
Rat mit 73 Ja- zu 19 Nein-Stim-
menderAnpassungdesPolizei-
gesetzes zu.
* Name geändert.

Zara Zatti

«Wir müssen
auch beim
Rechtsschutz
besondere
Sorgfalt an
den Tag
legen.»

Hanna Bay
Grossrätin (SP)

«Nach der
Entlassung
fällt die
Gefahrenlage
weg.»

Lukas Faesch
Grossrat (LDP)

Politik Der Grosse Rat hat sich
in seiner Nachtsitzung vom
Donnerstag gegen Eintrittsbe-
schränkungen in die Basler Ba-
disausgesprochen.Grossrat Jo-
ëlThüring(SVP)hatteRegelun-
gen analog dem jurassischen
Puntrutgefordert,woausländi-
sche Badegäste seit diesem
Sommer keinen Zutritt mehr
haben. Das sei kaum umsetz-
bar, sagte Bildungsdirektor
Mustafa Atici (SP). Und: «Ent-
scheidend ist nicht, woher je-
mand kommt, sondern wie
man sich verhält.» Die Regeln
würden für alle gelten.

FranziskaStier (Basta)warf
derSVPimGrossenRatvor,Se-
xismusnurdannzu thematisie-
ren,wennermit ausländischen
Männern in Verbingung ge-
brachtwerdenkönne. JoelThü-
ring stritt das ab und verwies
aufdiePolizeieinsätze inBasler
Gartenbädern wo «französi-
sche Staatsangehörige mit ma-
ghrebinischem Hintergrund»
an Vorfällen beteiligt gewesen
seien.

DiesenSommerhattedasju-
rassischePruntrut einBadi-Ver-
bot für Nichtansässige einge-
führtunddamiteinenSturmder
Empörung und heftige Diskus-
sionenbis inandereLänderaus-
gelöst. Die Medien in Deutsch-
land und Frankreich berichte-
tenebenfallsdarüber.DieKritik
war laut und kam von allen Sei-
ten, auchvonKantonundBund.
«Badeverbot in Pruntrut» wur-
de zum «Unwort des Sommers
2025». Zutritt in die Badi beka-
men nur schweizerische Staats-
angehörige und Personen mit
Aufenthalts- oderArbeitsbewil-
ligung oder Touristenkarte.
Unter anderem wegen Belästi-
gungen und weiteren Vorfällen
hatte dieBadi inPruntrutHaus-
verbote ausgesprochen. (no)

Kommunikationschefin
bei Roche neu
Personalien Die Frage um die
Nachfolge der Roche-Kommu-
nikationschefin Barbara Schäd-
ler ist geklärt. Wie das Pharma-
unternehmen am Donnerstag
in einer Mitteilung an die Me-
dien schreibt, wurde Nina
Schwab-Hautzinger zur neuen
Leiterin der Konzernkommuni-
kation und Mitglied der erwei-
terten Konzernleitung ernannt.
Stabwechsel ist am 1. Februar
2026. Damit kehrt die aktuelle
BASF-Kommunikationschefin
Schwab-Hautzinger zu Roche
zurück. (bz)

Grossrätin AlexandraDill
gibt Rücktritt bekannt
Politik Nach fast neun Jahren im
Basler Parlament gab SP-Gross-
rätinAlexandraDill ihrenRück-
tritt bekannt. Per 17. Dezember
wird sie aus dem Grossen Rat
zurücktreten, wie amMittwoch
imParlament verkündetwurde.
Sie schlage nun ein neues Kapi-
tel auf. «Neben meiner Tätig-
keit als Verwaltungsratspräsi-
dentin der Markthalle Basel
starte ich eine berufsbegleiten-
de Weiterbildung zur systemi-
schenBeraterin», hältAlexand-
ra Dill in ihrem Social Media-
Post fest. (bz)

1932. Der Allgemeine Consumverein beider Basel
(kurz:ACV) führtnochheuteeinGeschäftamNeuwei-
lerplatz. Allerding auf der gegenüberliegenden Platz-
seite, grösser und unter demNamen Coop. Ganz roll-
stuhlgängig war der Einkaufsladen damals nicht, wie

dasBildzeigt.DochgestalterischhatderBaudurchdie
Rampe und die Schaufensterfront bei der Filiale der
BaslerKantonalbanknicht gewonnen.EinRückbau ist
nicht immer empfohlen, im konkreten Fall könnte er
eine Überlegung wert sein. Bilder: FotoWolf (StaBS)/Kenneth Nars

Wann darf die Polizei
Personen festhalten?
Nach einem Polizeigewahrsam soll ein Gericht schnell entscheiden, ob er rechtmässig war, findet der Grosse Rat.

Gegen ein
Badi-Verbot

Nachrichten

Zeitachsen (VIII): Neuweilerplatz


